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§ 9a Tir KAG
 Tir KAG - Krankenanstaltengesetz - Tir KAG, Tiroler

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.11.2021

(1) Die Träger der Krankenanstalten haben unter Beachtung des Anstaltszweckes und des Leistungsangebotes

sicherzustellen, daß

1. Patienten Informationen über die ihnen zustehenden Rechte erhalten, sowie ihr Recht auf Einsicht in die

Krankengeschichte ausüben und nach Maßgabe des Art. 15 Abs. 3 der Verordnung (EU) 2016/679 des

Europäischen Parlaments und des Rates zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung

personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-

Grundverordnung), ABl. 2016 Nr. L 119, S. 1, davon Kopien herstellen können;

2. Patienten ihr Recht auf Aufklärung und Information über die Behandlungsmöglichkeiten samt Risken ausüben

sowie ihr Recht auf Zustimmung zur Behandlung bzw. auf aktive Beteiligung an den ihren Gesundheitszustand

betreffenden Entscheidungsprozessen wahrnehmen können;

3. auf Wunsch des Patienten ihm oder Vertrauenspersonen medizinische Informationen durch einen zur

selbständigen Berufsausübung berechtigten Arzt in möglichst verständlicher und schonungsvoller Art gegeben

werden;

4. ausreichend Besuchs- und Kontaktmöglichkeiten mit der Außenwelt bestehen und Vertrauenspersonen des

Patienten im Fall einer nachhaltigen Verschlechterung seines Gesundheitszustands auch außerhalb der

Besuchszeiten Kontakt mit dem Patienten aufnehmen können;

5. auf Wunsch des Patienten eine seelsorgerische Betreuung möglich ist;

6. auf Wunsch des Patienten eine psychologische Unterstützung möglich ist;

7. die Intimsphäre der Patienten ausreichend gewahrt ist;

8. neben der Erbringung fachärztlicher Leistung auch für allgemeine medizinische Anliegen des Patienten ein zur

selbständigen Berufsausübung berechtigter Arzt zur Verfügung steht;

9. ein würdevolles Sterben sichergestellt ist und Vertrauenspersonen Kontakt mit dem Sterbenden pflegen können;

10. bei der Leistungserbringung möglichst auf den im allgemeinen üblichen Lebensrhythmus abgestellt wird;

11. bei der stationären und ambulanten Versorgung von Kindern eine möglichst kindergerechte Ausstattung der

Krankenräume gegeben ist;

12. für stationär aufgenommene Patienten eine qualifizierte Pflege dauernd gesichert ist.
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(2) Die Träger der ö entlichen sowie der privaten gemeinnützigen Krankenanstalten haben dafür Sorge zu tragen, dass

für die in Betracht kommenden Organisationseinheiten ein transparentes Wartelistenregime in pseudonymisierter

Form (Art. 4 Nr. 5 der Datenschutz-Grundverordnung) für elektive Operationen sowie für Fälle invasiver Diagnostik

zumindest für die Sonderfächer Augenheilkunde und Optometrie, Orthopädie und orthopädische Chirurgie sowie

Neurochirurgie eingerichtet wird, sofern jeweils Wartezeiten von regelmäßig mehr als vier Wochen bestehen. Im

Rahmen des transparenten Wartelistenregimes ist eine Reihung der Patienten vorzunehmen. Kriterien für die Reihung

stellen dabei insbesondere die Art der Indikationsstellung für den Eingri  sowie die Dringlichkeit der Durchführung

nach medizinischen Priorisierungskriterien dar. Die Gesamtzahl der vorgemerkten Patienten je Organisationseinheit

sowie die davon auf die Sonderklasse entfallenden Patienten sind ebenfalls ersichtlich zu machen. Der für einen

Eingri  vorgemerkte Patient ist auf Verlangen über die voraussichtliche Wartezeit zu informieren. Dabei ist nach

Maßgabe der technischen Möglichkeiten tunlichst eine Information auf elektronischem Weg zu ermöglichen.

(3) Die Träger der Krankenanstalten haben den Patienten klare Preisinformationen zur Verfügung zu stellen, soweit sie

im Zeitpunkt der Aufnahme vorhersehbar sind und die Leistungen nicht über den Tiroler Gesundheitsfonds

abgerechnet oder von einem inländischen Träger der Sozialversicherung oder von einer Kranken- und

Unfallfürsorgeeinrichtung übernommen werden.

(4) Die Träger der Krankenanstalten haben den Patienten auf Verlangen Auskünfte über die Haftp ichtversicherung

nach § 6a zu geben.
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